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ASVG §4 Abs3 Z3;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist die Bedeutung des Wortes "Musiker" nicht eindeutig: So wird in einem

engeren Sinn als Musiker im wesentlichen derjenige verstanden, der ein Musikinstrument spielt. In einem weiteren

Sinne wird als Musiker allerdings auch derjenige betrachtet, der sich auf dem Gebiete der Musik betätigt, also zB auch

der Dirigent, Instrumentalist, Musikpädagoge bzw Komponist. Den schöpferisch tätigen Tonkünstler - Komponisten -

nicht als "Musiker" anzusehen, widerspricht dem Wortsinn des weiteren Begri es. Es ist aber nicht zu erkennen, daß

der Gesetzgeber etwa eine Einschränkung auf den engeren Begri  des reproduzierenden Musikers (Musikanten)

vornehmen hätte wollen.
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